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Hallo,
ich bin ein Informatik Student aus Niedersachsen, der seit mehreren Jahren mit dem
Gedanken spielt sich selbstständig zu machen. Was mich grundsätzlich davon abhält ist
mein innerer Schweinehund, welcher mir sagt das ich kein Gewerbe anmelden kann,
weil ich nichts darüber weiß und ab da stoppte der innere Monolog stets. Nun möchte ich
mich also genaueestens über meine Pflichten informieren, um auf möglichst alles
vorbereitet zu sein.

Zu meiner Situation: Wie bereits erwähnt bin ich Student und bekomme Bafög, ich
erhalte Kindergeld und bin familienversichert. Es sollte also ein Nebengewerbe sein,
vermutlich ein Kleinstgewerbe, dass Einkommen wird sich vorerst (d.h. in den ersten
beiden Jahren) definitiv auf unter 300€ monatlich belaufen. Ich habe keine anderen
Einnahmen oder Formen von Einkünften. Was ich bisher weiß, ist das ich mit 300€ im
Monat keine Probleme bekommen sollte und unter alle möglichen Grenzen fallen
müsste (das Einkommen wird sicherlich sogar weit unter 300€ liegen).

Was ich gerne erfahren würde: Zunächst einmal, wie läuft alles ab? Ich vermute mal ich
melde mich zunächst bem Bafög Amt, gehe dann zum Gewerbeamt und beantrage ein
Gewerbe (in meinem Fall möchte ich es unter "Handel mit digitalen Waren" laufen
lassen, um mich in Zukunft nicht ummelden zu müssen, falls ich Ebooks schreiben,
Hörspiele machen oder Apps programmieren würde). Ab hier weiß ich bereits nicht viel
weiter. Müssten die Krankenversicherung und die Familienkasse informiert werden?
Zusätzlich interessiert mich auch der laufende Aufwand, reicht lediglich eine Jährliche
Einnahmen-Überschussrechnung als Excel Tabelle? An wen muss die gesendet
werden und meldet sich das Finanzamt automatisch bei mir? Um es kurz zu fassen,
was sind die Dinge um die ich mich selber definitiv kümmern muss und in welcher
Reihenfolge?

Ihr seht schon, ich habe eine Menge Fragen und auch wenn ich auf meinem
Bildungsweg viel über Kompositionen verschiedenster Abbildungen in einem x-
dimensionalem Raum etc. gelernt habe, so bin ich was dieses Thema anbelangt
doch ziemlich hilflos. Ich würde mich über jede Antwort freuen, danke das ihr euch für
mich Zeit genommen habt :)

https://www.forum-gewerberecht.de/thread.php?threadid=13144
https://www.forum-gewerberecht.de/profile.php?userid=6728


 

In diesem Thema befinden sich folgende Anhänge:

Powered by: PDF Thread Hack 1.0 Beta 2 © 2004 Christian Fritz
Powered by Burning Board 2.3.6 pl2 © 2001-2004 WoltLab GmbH

Autor Beitrag

HBinder
05.03.2015 07:47

Hallo,

zu steuerrechtlichen Fragen können Gewerberechtler keine Auskunft geben. In
diesem Bereich beratend tätig zu sein ist den Steuerberatern vorbehalten. Deshalb am
besten einen konsultieren. Fakt ist, es gibt die Kleinunternehmerregelung, die in
Anspruch genommen werden kann, wenn die Umsätze im ersten Jahr 17.500 Euro
nicht überschreiten und im zweiten Jahr nicht mehr als 50.000 Euro betragen. Diese
Regelung vereinfacht im Steuerrecht so manches. 

Das Gewerbe muss nicht beantragt werden. Man zeigt es lediglich an. Allerdings ist
immer dann eine Ummeldung notwendig, wenn sich die Tätigkeit ändert oder erweitert
wird. 

Bezüglich der Krankenversicherung, einfach mal bei der eigenen nachfragen.

Hier noch informative Links: 
Steuern
, 
Versichern

Der Besuch eines Existenzgründungseminars kann sicherlich auch helfen.

Gruß
HBinder
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Der Besuch eines Existenzgründungseminars kann sicherlich auch helfen.
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... und so etwas bietet bei uns die Industrie- u. Handelskammer an.
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:moin: aus Rheinhessen,
genau - wenn ein Kunde bei mir mit ähnlich weitreichenden Fragen kommt, dann
verweise ich immer gerne auf diesen Link: 

Starterzentrum-rlp.de

Da werden viele der gestellten Fragen beantwortet, auf (mögliche) Probleme
hingewiesen und Fördermittel beworben. 

Viel Erfolg.

https://www.forum-gewerberecht.de/profile.php?userid=5924
http://www.existenzgruender.de/DE/Weg-in-die-Selbstaendigkeit/Vorbereitung/Gruendungswissen/Steuern/inhalt.html
http://www.existenzgruender.de/DE/Weg-in-die-Selbstaendigkeit/Vorbereitung/Gruendungswissen/Versicherungen-Vorsorge/inhalt.html
https://www.forum-gewerberecht.de/profile.php?userid=1250
https://www.forum-gewerberecht.de/profile.php?userid=4205
http://www.starterzentrum-rlp.de/ratgeber_und_leitfaeden.html
www.chr-fritz.de
www.woltlab.de

